
Sehr geehrter Herr Scharpff, 
  
für die Gemeinde Kochel a. See wurde eine Plakatierungsverordnung erlassen. Diese finden 
Sie unter folgendem Link: https://www.gemeinde-kochel.de/verordnungen 
  
Für Wahlen/Abstimmungen beachten Sie bitte § 3 dieser Verordnung sowie die 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 13. Februar 2013, Az. 
IC2-2116.1-0 für Werbung auf öffentlichen Straßen aus Anlass von allgemeinen Wahlen, 
Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. 
  
Für die Gemeinde Schlehdorf liegt keine Plakatierungsverordnung vor. Hier beachten Sie die 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 13. Februar 2013, Az. 
IC2-2116.1-0 für Werbung auf öffentlichen Straßen aus Anlass von allgemeinen Wahlen, 
Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. 
  
In beiden Gemeinden (Kochel a. See und Schlehdorf) gibt es keine vordefinierten Plätze bzw. 
Plakatwände. 
  
Infostände sowie die Verteilung von Flyern sind vorab im Ordnungsamt der VG Kochel a. See 
anzumelden. 
  
  

Freundliche Grüße 

Christina Galgon 

Bürgerbüro, Standesamt, Ordnungsamt 
Hauptverwaltung 
Email: Galgon@kochel.de 
Daten/Sichere Kommunikation:https://vg-
kochel.ftapi.com/submit/galgon_kochel_de 
Tel. 08851/9212-11 
Fax. 08851/9212-55 
Internet: https://www.gemeinde-kochel.de 

Verwaltungsgemeinschaft 
Kochel a. See 
Kalmbachstraße 11 
82431   Kochel a. See 
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